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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie viele Angriffe auf Asyl- bzw. Flüchtlingsunterkünfte in den Jahren
2014 und 2015 sind bekannt und welche Straftaten wurden dabei be-
gangen? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren, Landkreisen, Kreisfreien
Städten, Straftatbestand, bewohnte und unbewohnte Asyl- bzw.
Flüchtlingsunterkunft und Ermittlungsstand und Aufklärungsq'uote!)

Die nachfolgenden Angaben basieren auf den beim Landeskriminalamt im
Rahmen des Krimmalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen politisch motivier-
ter Kriminalität (KPMD-PMK) eingegangenen Meldungen der Polizeidienst-
stellen. Die Fallzahlen für die Jahre 2014 und 2015 beziehen sich auf Daten
des statistischen Jahresabschlusses (Stand: 31. Januar 2015 und 2016).

Im Rahmen des KPMD-PMK wurde das Themenfeld "Ausländer-/
Asylthematik - gegen Asylunterkünfte" eingerichtet, um eine bundesweit
einheitliche Erfassung und Auswertung bezüglich dieser Thematik zu ge-
währleisten. Im Rahmen der Erfassung derartiger Sachverhalte wird alier-
dings statistisch auswertbar nicht erhoben, ob diese Asylunterkünfte be-
wohnt sind oder nicht. Entsprechende Angaben hierzu liegen insofern nicht
vor.

Im Jahr 2014 wurden im Freistaat Sachsen insgesamt 31 politisch motivierte
Angriffe auf Asylunterkünfte erfasst. Von diesen sind 27 dem Phänomenbe-
reich PMK -rechts- zuzuordnen; vier Fälle konnten keinem Phänomenbe-
reich eindeutig zugeordnet werden (PMK -nicht zuzuordnen-).
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Vier Delikte, ausschließlich im Phänomenbereich PMK -rechts-, konnten aufgeklärt
werden (Aufklärungsquote [AQ] insgesamt: 12, 9 %; AQ PMK-rechts-: 14, 8 %).

Im Jahr 2015 wurden im Freistaat Sachsen insgesamt 118 gegen Asylunterkünfte ge-
richtete politisch motivierte Straftaten registriert, von denen 106 Fälle als PMK-rechts-,
ein Fall als PMK -links- und elf Fälle als PMK -nicht zuzuordnen- eingestuft worden
sind.

Insgesamt konnten 26 Fälle aufgeklärt werden (AQ insgesamt: 22, 0 %). Davon sind 24
Fälle aus dem Bereich der PMK -rechts- (AQ: 22, 6 %) und zwei aus dem Phänomenbe-
reich PMK -nicht zuzuordnen- (AQ: 18, 2 %) aufgeklärt worden.

Angaben zum Ermittlungsstand stehen statistisch auswertbar nicht zur Verfügung.

Die deliktische Verteilung der Angriffe auf Asylunterkünfte aufgeschlüsselt nach Land-
kreisen und Kreisfreien Städten, unterteilt in die Phänomenbereiche, ist den Anlagen 1
und 2 zu entnehmen.

Frage 2:
Wie oft wurden Asylbewerber bzw. Flüchtlinge in Sachsen in den Jahren 2014
und 2015 Opfer von Straftaten? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren, Landkreisen,
Kreisfreien Städten, Straftatbestand und Aufklärungsquote!)

Frage 3:
Wie oft wurden nicht deutsche Staatsbürger (ohne Asylbewerber) in Sachsen in
den Jahren 2014 und 2015 Opfer von Straftaten? (Bitte aufschlüsseln nach Jah-
ren, Landkreisen, Kreisfreien Städten, Straftatbestand und AufklärunQsquote!)

Frage 4:
Wie oft wurden Asylbewerber in Sachsen in den Jahren 2014 und 2015 Opfer von
politisch motivierter Kriminalität? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren, Landkreisen,
Kreisfreien Städten, Straftatbestand, Einordnung nach PMK-Phänomenbereichen
und Aufklärungsquote!)

Frage 5:
Wie oft wurden nicht deutsche Staatsbürger (ohne Asylbewerber) in Sachsen in
den Jahren 2014 und 2015 Opfer von politisch motivierter Kriminalität? (Bitte
aufschlüsseln nach Jahren, Landkreisen, Kreisfreien Städten, Straftatbestand,
Einordnung nach PMK-Phänomenbereichen und Aufklärungsquote!)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 bis 5:

Von einer Beantwortung seitens der Staatsregierung wird abgesehen.

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen ist die
Staatsregierung verpflichtet, Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische
Anfragen nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. Nach dem
Grundsatz der Verfassungsorgantreue ist jedes Verfassungsorgan verpflichtet, bei der
Ausübung seiner Befugnisse den Funktionsbereich zu respektieren, den die hierdurch
mitbetroffenen Verfassungsorgane in eigener Verantwortung wahrzunehmen haben.
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Dieser Grundsatz gilt zwischen der Staatsregierung und dem Parlament sowie seinen
einzelnen Abgeordneten, so dass das parlamentarische Fragerecht durch die Pflicht
des Abgeordneten zur Rücksichtnahme auf die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der
Staatsregierung begrenzt wird. Die Staatsregierung muss nur das mitteilen, was inner-
halb der Antwortfrist mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann (vgl.
SächsVerfGH, Urteil vom 16. April 1998, Vf. 14-1-97).

Die sächsische Polizei führt keine Statistiken im Sinne der Fragestellungen. Angaben
zum Aufenthaltsstatus der Opfer von Straftaten werden in den polizeilichen Datensys-
temen statistisch auswertbar nicht erfasst. Insofern liegen keine Angaben dazu vor, wie
viele Asylbewerber sowie Nichtdeutsche ohne den Aufenthaltsgrund Asylbewerber Op-
fer einer Straftat geworden sind.

Zur vollständigen Beantwortung der Fragen müssten insofern alle in Frage kommenden
Ermittlungsverfahren händisch ausgewertet werden. Dies wären allein für das Jahr
2014 über 300. 000 Straftaten. Die Gesamtzahl der Verfahren und der insgesamt erfor-
derliche Aufwand kann nicht abgeschätzt werden. Es wäre jedoch notwendig, mehrere
Sachbearbeiter über einen mehrere Wochen währenden Zeitraum mit den Recherchen
und Auswertungen zu beauftragen. Dieses Personal stünde dann für Kernaufgaben
des Pdiliz^jvollzugsdienstes nicht bzw. nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Eine sol-
ehe aufwen dige Recherche ist unverhältnismäßig und ohne Einschränkung der Funkti-

teit der sächsischen Polizei nicht zu leisten.

Mit freuifidlichen Grüßen

!;us Ulbig\

Anlagen: 2
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Anlage 1

KSnSÄeT6 auf Asylu"terkünfte lmjahr2014. un^°iK i" die Phänomenberelche sowie aufge.chlüsselt nach

Landfriedensbruch

PMK rechts

Brandstiftung
PMK rechts

Körperverletzung
PMK rechts

Herbeiführen einer
Sprengstoffexplosion
PMK rechts

Amtsanmaßung
PMK rechts
Störung des
öffentlichen Friedens
durch Androhung von
Straftaten

PMK rechts

nicht zuzuordnen

Hausfriedensbruch

PMK rechts

Sachbeschädigung
PMK rechts

nicht zuzuordnen

Verwenden von
Kennzeichen
verfassungswidriger
Organisationen
PMK rechts

nicht zuzuordnen

Volksverhetzung
PMK rechts

Bautzen

2

2

Chemnitz,
Stadt

Dresden,
Stadt

Erzgebirgskreis Leipzig,
Stadt

Meißen Mittelsachsen Nordsachsen Sächsische
Schweiz-

Osterzgebirge

Vogtlandkreis Zwickau

2

2

1

1

1

1

10

8

2



Anlage 2

Deliktische Verteilung der Angriffe auf Asylunterkünfte im Jahr 2015, unterteilt in die Phänomenbereiche sowie aufgeschlüsselt nach
Landkreisen/Kreisfreien Städten

Bautzen

Tötungsäeltkt
PMK rechts

Landfriedensbructi

PMK rechts

Brandstiftung

PMK rechts

nicht zuzuordnen

Körperverietzung

PMK rechts
Herbeiführen einer
Sprengstoffexplosion !
PMK rechts j
Störung des t
öffentlichen Friedens '
durch Androhung von
Straftaten ,

PMK rechts j
Bedrohung .

PMK rechts |
Diebstahl j
PMK rechts

Sachbeschädigung |
PMK rechts

PMK links

nicht zuzuordnen
Verstoß gegen das
Sprengstoffgesetz
PMK rechts

Chemnitz,
Stadt

4

3

Dresden,
Stadt

11

8

Erzgebirgskreis Görlitz Leipzig Leipzig,
Stadt

Meißen Mittelsachsen

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Nordsachsen l Sächsische |
l Schweiz-

[ Osterzgebirge i

Vogtlandkreis

4

4

2

2

2

2

11

8

1

2

1

1

Zwickau

1

1

21
l 2

2

2

18

17

1

9

9

4

4

1

2

2

1

1

63

52

1

10

2

2

^^Lh"ande'Le^!Sh, ^zweLvereuchte^uTdelMe. ^lche. durc^ Amts9. ericht aufsrund des Modus °Perandi und der Tatumstände als solche eingestuft wurden. Versuchter
Totschlag i. V. m. Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion §§ 23, 212, 308 StGB; Versuchter Mord in Tateinheit mit versuchter schwere7Bra7idstrftung"§§'23"'2-iT, '"306a"StGB"1'' 

"'"""' '""a"1"'1 B'fulu'::"'
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Anlage 2

Verwenden van
Kennzeichen
verfassungswi dri gar
Organisationen
PMK rechts

Volksverhetzung
PMK rechts

I
.. l.

12 , 2 i 8
S" !

5 ; 8 12

1

1

10

5

5

26
--P"

i

13

13
1

u...
4 : 118
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